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Einleitung

1	 Klimaschutz- und Klimawandelanppassunggsggesetz Baden-Württembergg vom 07. Februar 2023 [Link]

2	 Push-Maßnahmen sollen den Autoverkehr unattraktiver ggestalten,, während Pull-Maßnahmen einladen zur Nutzungg nachhaltigger Verkehrsmittel.  
Die ggrößte Wirkungg entfalten diese Maßnahmen in Kombination,, zum Beisppiel durch Umwandlungg von Parkpplätzen in Radinfrastruktur.

3	 UBA 2021: Parkraummanaggement für eine nachhaltigge urbane Mobilität in der Stadt für Morggen [Link] (09.05.2025; 18:31 Uhr)

4	 Bundesverwaltunggsggericht Leippzigg: Urteil vom 13.06.2023 - BVerwG 9 CN 2.22 [Link] (08.05.2025; 13:33 Uhr)

Die Maßnahmen zum Klimaschutz im Verkehr führen bis-

langg nicht ausreichend zu den notwendiggen Einspparunggen 

von Treibhausggasen,, wie sie ggesetzlich verankert sind.1 Zur 

effektiven Steuerungg der Verkehrsmittelwahl sind wirksame 

Push- und Pull-Maßnahmen2 notwendigg. Parkggebühren die-

nen dem Zweck,, die Verteilungg des öffentlichen Raums zu 

ordnen und dessen Nutzungg zu beppreisen. Zusätzlich kön-

nen diese Gebühren eine Steuerunggswirkungg zuggunsten des 

Umweltverbunds entfalten. Doch wie sollten Parkggebühren 

konkret ausggestaltet sein,, um Wirkungg zu zeiggen? Das vor-

lieggende Pappier ggibt Hinweise für Kommunen zu konkreten 

Gebührenhöhen für das Zeit- und Bewohnerpparken und leggt 

dar,, in welcher Größenordnungg hierdurch Verbesserunggen in 

der Mobilität erreicht werden können.

Parkraummanaggement träggt im kommunalen Einflussbe-

reich erheblich dazu bei,,  das Mobilitätsverhalten zu steuern3. 

Es wird jjedoch bislangg nur in Ausnahmefällen als Bestand-

teil einer integgrierten Verkehrspplanungg betrachtet oder als 

kommunales Klimaschutzinstrument anggewendet. Daher ist 

es wichtig,g, Parkraum aktiv zu managgen und mit wirksamen 

Gebühren zu bewirtschaften.

Die Kommunen haben einen ggroßen Sppielraum bei der Aus-

ggestaltungg von Parkraumbewirtschaftunggsmaßnahmen,, der 

im Rahmen der StVO-Novelle von 2024 nochmals erweitert 

wurde. Nun ist das Ausweisen von Bewohnerpparkggebieten 

als Mittel zur Vermeidungg von schädlichen Auswirkunggen auf 

die Umwelt sowie zur Unterstützungg einer ggeordneten städte-

baulichen Entwicklungg – unabhänggigg vom Parkdruck - mög-g-

lich. Weiterhin ist es nun auch mögglich,, Bewohnerpparkggebiete 

auszuweisen,, wenn erheblicher Parkraummanggel erst droht,, 

aber noch nicht einggetreten ist.

  

 

Darüber hinaus besteht durch das Urteil des Bundesver-

waltunggsggerichtes4 Rechtssicherheit zur Ausggestaltungg von 

Bewohnerpparkggebühren. In Freiburgg erachtete das Gericht 

eine jjährliche durchschnittliche Gebühr von 360 EUR als 

anggemessen und hat auch keine starre Oberggrenze festggeleggt. 

Denkbar sind unter der derzeitiggen Rechtslagge auch noch 

höhere Gebühren,, sofern diese für die lokalen Geggebenheiten 

anggemessen sind.

INFOBOX

Parkstand: Zum Parken eines Fahrzeuges abgegrenzter Teil 

einer öffentlichen Verkehrsfläche

Parkplatz: Aus mehreren Parkständen oder Stellplätzen 

bestehende Fläche

Stellplatz: Abstellfläche für ein Fahrzeug außerhalb der 

öffentlichen Verkehrsflächen

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-KlimaSchGBW2023rahmen
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_broschuere_parkraummanagement_0.pdf
https://www.bverwg.de/130623U9CN2.22.0
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Notwendigkeit und Wirkung von Parkgebühren

5	 Landkreistagg Baden-Württembergg: Gemeinsame Pressemitteilungg der Kommunalen Landesverbände vom 30.10.2024: Kommunalfinanzen auch für 2025 im 
freien Fall – kommunale Gestaltunggskraft,, Zukunftsinvestitionen und der ggesellschaftliche Zusammenhalt ggeraten in Gefahr [Link]  
(07.04.2025; 16:44 Uhr)

Öffentlicher Raum in Städten ist ein knappppes und wertvolles 

Gut. Daher ist es erforderlich,, durch zielführendes Managge-

ment die Nutzungg dieser Ressource zu steuern. Wie bei 

anderen Ressourcenverwaltunggen ggeschieht das besonders 

effizient und nachvollziehbar durch Preissiggnale. Mit verschie-

denen Modellen der Parkraumbewirtschaftungg ermögglichen 

Parkggebühren,, das Parken zu steuern,, bestimmten Gruppppen 

beim Parken Vorrangg zu ggewähren bzw. unerwünschtes Par-

ken,, wie zum Beisppiel das Fremdpparken durch Einppendeln in 

städtische Wohnggebiete,, zu reduzieren. Durch eine ppassende 

Gebührenstruktur kann das Parken von öffentlichen Flächen 

in zentrale Parkierunggsanlaggen wie ebenerdigge Großppark-

pplätze,, Parkhäuser und Tiefggaraggen bzw. auf pprivate Stell-

pplätze verlaggert werden. Zentralisiertes Parken reduziert die 

Suche nach Parkpplätzen und den damit verbundenen Park-

suchverkehr. So wird wenigger öffentlicher Raum zum Parken 

benötiggt,, der für andere Nutzunggen frei wird.

Soll der Parkraum und seine Nutzungg nicht durch eine Bepprei-

sungg ggesteuert werden,, sind unterschiedliche Alternativen 

denkbar. Zum einen kann eine Parkdauerbeggrenzungg durch 

eine Parkscheibenreggelungg realisiert werden. Das bedeutet 

jjedoch Aufwand für die Beschilderungg und die Kontrolle,, der 

keinerlei Einnahmen ggeggenüberstehen. In QQuartiersggaraggen 

können öffentlich zuggänggliche Stellpplätze ggebündelt wer-

den. Hier ist es jjedoch essenziell,, dass im öffentlichen Raum 

außerhalb dieser Parkbauten mögglichst keine oder nur wenigge 

Parkstände vorhanden sind,, sodass die Auslastungg dieser 

Parkbauten ggesichert ist und so die Finanzierungg der erheb-

lichen Kosten sicherggestellt wird.

Nach Anggaben des Landkreistagges in Baden-Württembergg 

können 60 bis 70 Prozent der Kommunen keinen ausggeggliche-

nen Haushalt vorleggen5. Damit stehen in Kommunen freiwil-

ligge Aufggaben zur Dispposition,, wozu oft auch Pull-Maßnahmen 

des Klimaschutzes im Verkehr zählen. Es bietet sich daher an,, 

das Parken pprivater Pkw im öffentlichen Raum mit entsppre-

chenden Gebühren zu bewirtschaften. Nach den Grundsät-

zen von Wirtschaftlichkeit und Spparsamkeit sind Kommunen 

ggehalten,, für die Leistunggen,, die sie erbringgen,, Einnahmen 

zu erzielen. Die flächendeckende Errichtungg und der Unter-

halt von Parkflächen sind eine kommunale Dienstleistung,g, die 

jjedoch bislangg unzureichend durch die Nutzenden abggeggolten 

wird. Im internationalen Verggleich erheben die Kommunen in 

Baden-Württembergg niedrigge Bewohnerpparkggebühren,, wie 

die Tabelle zeiggt.

Bewohnerparkgebühren im Vergleich (Höchstbetrag pro Jahr)

Stockholm (S) 1.632 € Bonn 360 €

London (GB) 1.184 € Tübingen 300 €

Winterthur (CH) 673 € Münster 260 €

Amsterdam (NL) 630 € Lahr 210 €

Strasbourg (FR) 480 € Freiburg 200 €

Basel (CH) 466 € Ulm 200 €

Bern (CH) 250 € Karlsruhe 180 €

Wels (AT) 256 € Biberach a. d. Riß 165 €

Mailand (IT) 250 € Nagold 160 €

Turin (IT) 250 € Esslingen 150 €

Graz (AT) 222 € Mannheim 127,50 €

Wien (AT) 170 € Reutlingen 120 €

St. Pölten (AT) 170 € Ettlingen 60 €

Innsbruck (AT) 151 € Stuttgart 30,70 €

https://www.landkreistag-bw.de/presse/kommunalfinanzen-auch-fuer-2025-im-freien-fall-kommunale-gestaltungskraft-zukunftsinvestitionen-und-der-gesellschaftliche-zusammenhalt-geraten-in-gefahr
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In Baden-Württembergg können Kommunen seit 2021 von der 

Mögglichkeit Gebrauch machen,, die Gebühren für das Bewohner-

pparken durch Rechtsverordnunggen selbst festzuleggen. Von den 

Kommunen,, die Gebühren für das Bewohnerpparken selbst fest-

leggten,, entschied sich ein ggroßer Teil für Gebühren von 90 bis 120 

Euro im Jahr. Es zeiggt sich aber,, dass diese Gebühren kaum eine 

Reduzierungg der anggemeldeten Pkw bewirken.

Modellrechnunggen erggeben,, dass sich durch sinnvoll ggestaltete 

Parkggebühren (siehe Tabelle "Klimaschutzwirkungg von Park-

ggebühren") der Pkw-Besitz um bis zu 7,,8 Prozent und der Kurz-

streckenverkehr in den Städten um bis zu 44 Prozent reduziert 

wird. Im wirksamsten Szenario nimmt die Abschätzungg Bewoh-

nerpparkggebühren von 1.000 Euro im Jahr an und beim Kurzzeit-

pparken eine Taggespparkggebühr von 30 Euro. Abhänggigg von der 

Elektrifizierungg der Pkw-Flotte können anggeppasste Parkggebüh-

ren zu Treibhausggasminderunggen in Höhe von bis zu 0,,94 Mt CO2äqq 

führen (siehe Fußnote 6).

6	 Schade W.,, Haugg I.,, Berthold D.,, Waßmuth V.,, Köllermeier N. (2023): Abschätzungg der Klimawirkungg von Parkraum-Managgement in Baden-Württembergg. 
Arbeitsppappier im Auftragg der NVBW Nahverkehrsggesellschaft,, Stuttggart. [Link]

 

Klimaschutzwirkung von Parkgebühren6

Parkgebühr pro 

Stunde/Tag/Jahr

Reduktion Pkw-Verkehr 

(Stadt) 0-2 km / >10 km

Reduktion 

Pkw-Besitz

1 € / 10 € /120 € -4 % / -3 % -0,7 %

2 € /15 € / 500 € -19 % / -14 % -3,8 %

4 € / 30 € / 1.000 € -44 % / -36 % -7,8 %

Hinweise zu Gebührenhöhen
Gebühren beim Kurzzeitparken
Gebühren für das Kurzzeitpparken betreffen haupptsächlich das 

Abstellen von Fahrzeuggen für kurze Besorggunggen wie Arzt-

termine,, Einkäufe oder Restaurantbesuche. Durch ppassende 

Gebühren lässt sich der ruhende Verkehr in Parkhäuser oder 

auf zentrale Parkpplätze lenken. Gleichzeitigg stärkt es den 

Anreiz,, auf kurzen Strecken zu Fuß zu ggehen oder das Rad 

bzw. den ÖPNV zu nutzen. Beim Kurzzeitpparken erheben ein-

zelne Kommunen in Baden-Württembergg Gebühren,, die sich 

dem internationalen Preisniveau annähern. In der Breite sind 

die Gebühren eher unter dem internationalen Niveau,, wie die 

Beisppiele in der unten stehenden Tabelle zeiggen.

Innerstädtische Parkgebühren im Europäischen  

Vergleich (Für eine Stunde in der Innenstadt)

Amsterdam (NL) 7,80 € Pforzheim 2,00€

Utrecht (NL) 7,80 € Nagold 2,00 €

Kopenhagen (DK) 5,50 € Offenburg 1,60 €

Stuttgart 5,50 € Aalen 1,50 €

Karlsruhe 4,00 € Biberach 1,50 €

Freiburg 3,80€ Heidenheim 1,00 €

Mannheim 3,60 € Sindelfingen 0,80 €

https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/Studie_Klimawirkung_PRM_Dokumentation-1.pdf
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Für das Kurzzeitpparken rät das Komppetenznetz Klima Mobil jje 

nach Kommunenggröße zu verschiedenen Gebührenhöhen,, die 

nach Ambitionsniveau,, wie sehr der Klimaschutz berücksich-

tiggt werden soll,, ausggestaltet werden können. Hier kann noch 

unterschieden werden in Gebiete,, die unmittelbar an Innen-

städten und Stadtteilzentren lieggen,, und wenigger nachggefraggte 

Gebiete mit ggeringgerem Parkdruck. Beim Kurzzeitpparken kann 

nicht nur der Stundensatz festggeleggt werden,, sondern auch 

ein Taggessatz,, wenn die Parkdauer nicht beggrenzt werden soll. 

Dabei ist ein Taggessatz von mindestens 10 bis 20 Euro ppro Tagg 

ratsam – in besonders belasteten Laggen auch höher.

Kommunengröße Kurzzeitparken Kurzzeitparken mit Klimaschutzwirkung
Unter 50.000 EW 1 - 2 € /Stunde, Tageshöchstsatz  

mind. 10 €/Tag

3 €/Stunde, Tageshöchstsatz 15 €/Tag

Ab 50.000 EW Mind. 4 €/Stunde, Tageshöchstsatz  

mind. 15 €/Tag

6 €/Stunde, Tageshöchstsatz bis 20€/Tag  

in besonders belasteten Lagen auch höher

Gebühren beim Bewohnerparken
Der Beggriff Bewohnerpparken wird in diesem Pappier etwas wei-

ter ggefasst,, als er in der StVO verwendet wird: Er beschreibt 

sowohl das bekannte Bewohnerpparken nach StVO sowie 

Dauerpparkscheine nach dem Landauer Modell. Beide Inst-

rumente werden oftmals anggewendet,, um Bewohner:innen 

bzw. Dauerpparker:innen das Abstellen ihres pprivaten Pkw im 

öffentlichen Straßenraum zu ermögglichen. Das Bewohnerppar-

ken nach StVO bevorrechtiggt Bewohner:innen in Gebieten mit 

hohem Parkdruck und Manggel an eiggenen Stellpplätzen beim 

Parken im öffentlichen Raum. Das Landauer Modell ermög-g-

licht das Parken für alle,, die eine Berechtiggungg erworben 

haben.

Bewohnerparken Landauer Modell
Rechtsgrundlage § 6a Abs. 5a StVG i.V.m. § 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 2a,  

S. 2 StVO

§ 6a Abs. 6 S. 1 StVG

Eignung Geeignet in städtischen Quartieren mit erhebli-

chem Parkraummangel oder drohendem erheb-

lichem Parkraummangel sowie Konkurrenz 

zwischen Fremdparkern und Bewohner:innen

Geeignet in Gebieten auch ohne erheblichen Park-

raummangel, in denen keine Personengruppen 

vom Parken ausgeschlossen werden sollen

Berechtigte Bewohner:innen ohne eigene Parkmöglichkeiten Alle, die einen Dauerparkschein erworben haben: 

Bewohner:innen, Gewerbetreibende, auswärtige 

Pendler:innen

 

Gebühren für das Bewohnerpparken haben Einfluss auf die Nut-

zungg des Parkraums und den Pkw-Besitz,, denn es setzt knap-p-

ppen Parkraum in Wert und führt durch ppreisliche Anreize dazu,, 

dass sich vor allem die Anzahl der Fahrzeugge im Straßenraum 

reduziert,, die nicht reggelmäßigg ggebraucht werden. Dadurch 

steht denjjeniggen Parkraum zur Verfüggung,g, die berechtiggt sind 

und reggelmäßigg ein Fahrzeugg benötiggen. Dabei kann es sinn-

voll sein,, die Gebühren räumlich zu staffeln und in Gebieten mit 

höherem Parkdruck höhere Gebühren anzusetzen.

 
 
 
 
 

 



	 6

Der erste Schritt: Basismodell  
Bewohnerparkgebühren
Als Gebührenzielwert rät das Komppetenznetz Klima Mobil zu 

einem Euro am Tagg,, um dieses Privilegg adäqquat abzubilden. Dieser 

Preis sorggt dafür,, dass eine Lenkungg stattfindet,, die sich einerseits 

auf den Autobesitz auswirkt,, andererseits auch dazu führt,, dass 

pprivate Parkggeleggenheiten attraktiver werden und Personenggrup-p-

ppen,, die auf einen Parkpplatz im öffentlichen Raum anggewiesen 

sind,, leichter einen Parkpplatz finden. Zusätzlich können Kommu-

nen auf diese Weise neue Einnahmeppotenziale erschließen,, die 

sinnvollerweise für Investitionen in den Umweltverbund verwendet 

werden können.

Jahresppreise Bewohnerpparken

Einstiegg

50€

Stufe 1

75€

Stufe 2

110€

Stufe 3

165€

Stufe 4

245€

Stufe 5

365€

Hebt man die Gebühren aufwachsend in kalkulierbaren Erhö-

hunggsstufen an,, lassen sich soziale Härten abmildern und die 

Betroffenen haben Zeit,, ihr Verhalten anzuppassen. So wird in 

Kommunen die Hürde zur Einführungg ggesenkt,, Diskussionen wer-

den entzerrt und es lassen sich in der Anppassunggszeit Verbesse-

runggen für den Umweltverbund umsetzen,, um eine zielführende 

Mischungg aus Push- und Pullmaßnahmen anzubieten. Abbildungg 

1 zeiggt einen zeitlichen Verlauf der Gebührenstaffelung,g, der mit 50 

Euro im Jahr begginnt und nach fünf Stufen die anggestrebte Höhe 

erreicht,, was einem Euro ppro Tagg entsppricht,, auf das Jahr ggerech-

net ist man hier beim „365-Euro-Ticket für Bewohnerpparken“. 

 

Ausweise,, die das Abstellen von Fahrzeuggen im öffentlichen 

Raum erlauben,, stellen noch keine Gewissheit dar,, stets einen 

Platz zu finden,, wie es ein ggemieteter Stellpplatz ggarantiert. In 

Wohnggebieten ist mit Stellpplatzmieten im Bereich von 60 bis 

100 Euro,, teilweise bis 120 Euro im Monat zu rechnen,, was eine 

Jahresmiete von über 700 bis weit über 1.400 Euro bedeutet.  

Gebührenhöhen von 365 Euro im Jahr für das Bewohnerpparken  

nach StVO stehen daher nicht in einem Missverhältnis zu den 

7	 BVerwG,, Urteil vom 13.06.2023 - 9 CN 2.22

8	 Schade W. et al. (2023)

Zwecken,, die mit der Erhebungg der Gebühren verfolggt werden. Das 

wurde auch durch das Urteil des Bundesverwaltunggsggerichts zum 

Bewohnerpparken in Freiburgg im Breisggau7 bestätiggt.

Ferner zeiggt ein Verggleich in die bundesweite und internationale 

Praxis,, dass ein „365-Euro-Ticket für Bewohnerpparken“ keines-

falls außerhalb eines bereits ppraktizierten und damit erpprobten 

Rahmens lägge. (Vggl. Tabelle S. 3)

Noch einen Schritt weiter: Bewohnerpark-
gebühren im Klimaschutzmodell
Die Steuerunggswirkungg zuggunsten des Klimaschutzes und des 

Umweltverbundes durch Gebührenhöhen von einem Euro ppro 

Tagg sind dennoch ggeringg. Ambitionierte Preise sind in der Lagge,, 

den Autobesitz zu beeinflussen,, da für die langgfristigge Entschei-

dung,g, ein Fahrzeugg anzuschaffen oder zu halten,, die Gesamt-

kosten relevant sind. Abschätzunggen der Klimawirkunggen von 

Parkraummanaggement erggeben,, dass mit Gebührenhöhen von 

beisppielsweise 1.000 Euro jjährlich bzw. 85 Euro monatlich für 

das Dauerpparken der Pkw-Besitz um bis zu 7,,8 Prozent zurück-

ggehen kann8. Unter den nunmehr höchstrichterlich durch das 

Bundesverwaltunggsggerichtsurteil zu Bewohnerpparkreggelunggen 

der Stadt Freiburgg vom 13. Juni 2023 darggeleggten Vorausset-

zunggen kommt den Kommunen ein weiter Sppielraum bei der 

Gestaltungg der Gebührenhöhe zu. Das Komppetenznetz Klima 

Mobil schläggt besonders ambitionierten Kommunen vor,, die 

Bewohnerpparken als Klimaschutzinstrument nutzen möchten,, 

die Gebührenhöhe in Relation zu anderen Preisen im Verkehrs-

sektor zu setzen. Eine konkrete Mögglichkeit lautet: Bewohner-

pparken kostet so viel wie das Deutschlandticket – also derzeit 58 

Euro im Monat bzw. rund 1,,90 Euro am Tagg. Hierdurch erggibt sich 

mit dem Jahresppreis von 696 Euro eine ppreisliche Parität zwi-

schen den Kosten für das Dauerpparken im öffentlichen Raum,, 

den Kosten zur Anmietungg von Stellpplätzen und den Kosten für 

flexible Mobilität im Nahverkehr. So wird eine Lenkunggswirkungg 

für den Klimaschutz erreicht,, die zu wenigger Parken im öffent-

lichen Raum sowie zu wenigger Autobesitz führt. Auch hierbei 

bliebe die Relation zu internationalen Beisppielen ggewahrt.

Schritt für Schritt im Kombinationsmodell
Kommunen,, die das Basismodell mit einer Bewohnerpparkgge-

bühr von einem Euro ppro Tagg bzw. 365 Euro im Jahr realisiert 

haben,, können dieses stufenweise zum Klimaschutzmodell 

weiterentwickeln.

Abbildung 1: Abggestufte Einführungg höherer Dauerpparkggebühren

https://www.bverwg.de/130623U9CN2.22.0
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Kostendeckungspotenziale des Parkens

In der vorheriggen Version dieses Dokumentes wurde von einem höheren Anteil des Kurzzeitpparkens ausggegganggen und daher laggen die anggenommen Einnahmen höher.

9	 Berggk F.,, Schreiner L. (2023): Kostendeckende Parkggebühren - Ad-hoc-Beratungg für das Verkehrsministerium Baden-Württembergg [Link] (07.11.2025; 15:35 Uhr) 

10	 Universitätsstadt Tübinggen: Satzungg über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzunggen an öffentlichen Straßen in der Fassungg vom 25. Juli 2017 [Link] 
(abggerufen am 09.04.2025; 16:27 Uhr)

11	 Stadt Lahr: Satzungg über die Erhebungg von Gebühren für Sondernutzunggen an öffentlichen Straßen in der Stadt Lahr/Schwarzwald 
(Sondernutzunggsggebührensatzungg)  [Link] (abggerufen am 09.04.2025; 16:34 Uhr)

12	 Stadt Bad Friedrichshall: Satzungg über die Sondernutzungg an öffentlichen Straßen in der Fassungg vom 07. Juli 2009 [LINK] (abggerufen am 09.04.2025; 17:11 Uhr)

Die diskutierten Parkggebühren sind kein Selbstzweck,, son-

dern notwendig,g, um in den Kommunen die Aufwendunggen für 

Errichtung,g, Instandhaltung,g, Kontrolle oder Abschreibunggen 

ggerecht auf die Nutzenden zu verteilen. Untersuchunggen zei-

ggen,, dass für die Kommunen jjährliche Kosten von mindestens 

1.000 Euro jje Parkstand anfallen. In Metroppolen können die 

Kosten bis 4.000 Euro betraggen.9 Darüber hinaus ist es in Kom-

munen durchaus üblich,, die Nutzungg öffentlicher Flächen ent-

spprechend zu beppreisen. Auch wenn es sich in den folggenden 

Beisppielen um die Gebühren für Sondernutzunggen handelt,, zei-

ggen diese dennoch,, dass es in Kommunen bereits ein Kosten-

bewusstsein für den Wert öffentlicher Flächen ggibt. So müssen 

Anbieter von Carsharingg für ihre Stellpplätze Gebühren entrich-

ten,, in Tübinggen beisppielsweise 54 Euro im Monat10. Auch andere 

Sondernutzunggen mit dem Platzbedarf eines Parkstandes sind 

entspprechend beppreist: In Lahr kostet das Aufstellen eines Ver-

kaufscontainers monatlich 52 Euro11,, und in Bad Friedrichshall 

wird für das Aufstellen von Baucontainern oder das Laggern von 

Baumaterial eine Gebühr von mindestens 39 Euro im Monat12 

erhoben.

Die Potenziale zur Kostendeckungg lieggen in der Fläche,, die 

bislangg nicht ausreichend bewirtschaftet wird. In Kommu-

nen lieggen in der Reggel keinerlei Informationen über die Zahl 

der unbewirtschafteten Parkstände im öffentlichen Raum 

vor. Somit ist auch unbekannt,, welche Kosten entstehen und 

wie hoch möggliche Einnahmen sein können,, um diese Kos-

ten zu decken. Dennoch lässt sich aus vorlieggenden Erhe-

bunggen das Potenzial abschätzen. Aus zwei exempplarischen 

Kommunen sind ggenaue Zahlen der Parkstände im öffentli-

chen Raum bekannt. Etwa 25 bis 28 leggale Parkstände wur-

den durchschnittlich jje Hektar Siedlunggsfläche in Wohn- und 

Mischggebieten außerhalb der zentralen Innenstadt erfasst. Im 

Folggenden werden die Einnahmen aus dem Parken für einen 

Hektar beisppielhaft aufggezeiggt. Dazu wurden verschiedene 

Annahmen ggetroffen und Berechnunggen mit den oben dis-

kutierten Gebühren für Kurzzeitpparken und Bewohnerpparken 

durchggeführt. Die Einnahmeppotenziale verschiedener Park-

ggebühren lassen sich der nebenstehenden Tabelle entnehmen. 

Einnahmevergleich Parkgebühren

Parkgebühr  

Kurzzeitparken

1,50 €/Stunde 4,00 €/Stunde

Bewohnerparkgebühr 365 €/Jahr 365 €/Jahr

Jährliche Einnahmen

Kurzzeitparken 21.060 € 56.160 €

Bewohnerparken 9.125 € 9.125 €

Summe 30.185 € 65.285 €
Annahmen: 25 Parkstände je Hektar, Mischprinzip: Bewoh-

nerparken und Kurzzeitparken sind im gesamten Gebiet 

möglich, Bewirtschaftung Kurzzeitparken von Mo.-Fr. 

und jeweils 9 – 18 Uhr, Anzahl ausgegebener Bewohnerpark-

ausweise wie Anzahl Parkstände, 80 % Auslastung der Kurz-

zeitparkstände. Im Gebiet sind 30 Prozent der Parkstände 

zum Kurzzeitparken ausgewiesen.

 

Die Berechnunggsbeisppiele zeiggen,, dass die flächenhafte Bewirt-

schaftungg erhebliche Potenziale zur Kostendeckungg erschließt. 

Dabei sind die Kurzzeitpparkggebühren der entscheidende Hebel. 

Zur Vereinfachungg wurden ggleiche Bewirtschaftunggszeiten und 

-tagge anggenommen. In der Realität sind in ggrößeren Kommu-

nen oder Gebieten mit höherem Parkdruck länggere täggliche 

Bewirtschaftunggszeiten und weitere Bewirtschaftunggstagge 

notwendig,g, die zur weiteren Kostendeckungg beitraggen und eine 

Kostenunterdeckungg reduzieren bei Flächen,, auf denen ggerin-

ggere Einnahmen zu erwarten sind.

https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/03_Kostendeckende_Parkgebuehren_ifeu.pdf
https://www.tuebingen.de/verwaltung/uploads/satzung_sondernutzungen_verkehrsflaechen_erlaubnisse_gebuehren.pdf
file:/Users/felicitasdoring/Downloads/18_Satzung_u%CC%88ber_die_Erhebung_von_Gebu%CC%88hren_fu%CC%88r_Sondernutzungen_an_o%CC%88ffentlichen_Stra%C3%9Fen.pdf
https://www.friedrichshall.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Rathaus_online/Regelungen_Gebuehren/Sondernutzungsgebuehrensatzung.pdf
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Diese Berechnunggen stellen eine ggrobe Annäherungg dar,, die 

helfen sollen,, in der eiggenen Kommune ein Kostenbewusst-

sein und ein Kostendeckunggsppotenzial für ein Gebiet abzu-

schätzen. Eine ggenaue Kalkulation und Betrachtungg für den 

Einzelfall kann das nicht ersetzen. Diese muss auch,, neben 

der ggenauen Erhebungg der tatsächlich nutzbaren Parkstände 

darleggen,, wo sich Kurzzeitpparken realistisch umsetzen lässt. 

Ebenso muss die Beschaffungg und Betrieb von Parkschein-

automaten und zusätzlichem Kontrollppersonal berücksichtiggt 

werden. Hier kann die diggitale Parkraumkontrolle helfen,, eine 

effektive Kontrolle der ausggeweiteten Parkraumbewirtschaf-

tungg sicherzustellen.

 
 

Tipps zur erfolgreichen Argumentation  
und Einführung
•	 Änderunggen im Parken sollten stets kommuniziert werden 

und die Vorteile herausggestellt werden  

(siehe Kommunikations-Set Platzggewinn fürs Klima).

•	 Es ist sinnvoll,, Kurzzeitpparkggebühren und Bewohnerppark-

ggebühren zu kombinieren: Kurzzeitpparken bedeutet ggroße 

Einnahmepposten in der Gesamtrechnungg des Parkens.

•	 Änderunggen der Gebühren beim Bewohnerpparken sollten 

aufwachsend,, in kalkulierbaren Erhöhunggsstufen erfolggen. 

So können sich Betroffene darauf einstellen und es ggibt 

Planunggssicherheit für alle Beteiliggten. Die Diskussion 

muss nur einmal ggeführt werden und nicht an jjeder Stufe 

von Neuem,, was zu einem Scheitern der nächsten Erhö-

hungg führen kann.

•	 Menschen mit ggeringgem Einkommen können einen Mobili-

tätszuschuss durch die Kommune erhalten,, um erhöhte 

Bewohnerpparkggebühren zu komppensieren. Es ist sinnvoll,, 

Menschen mit z. B. Sozialppass,, Bürggerggeld-,, oder Wohn-

ggeldbescheid als berechtiggt anzuerkennen.

•	 Bewohnerpparkggebiete sollten im Trennpprinzipp ausggewie-

sen werden,, um durch gguten Zuschnitt von Kurzzeitppark-

bereichen eine ggeringge Anzahl von Parkscheinautomaten 

aufstellen zu müssen.

•	 Der Endppreis beim Bewohnerpparken muss für die Zukunft 

dyynamisiert werden,, um Lock-in-Effekte zu vermeiden. 

Sinnvoll kann es sein,, als Index die Preisentwicklungg des 

lokalen ÖPNV oder des Deutschlandtickets heranzuziehen.

•	 Bewohnerpparkausweise nach § 45 Abs.1b S. 1 Nr. 2a,, S. 2 

StVO sollten nur unter Bedinggunggen ausggeggeben werden:

	· Antraggstellende müssen versichern,, dass sie keine eigge-

nen Parkmögglichkeiten haben;

	· Ausggabe nur an Personen mit Haupptwohnsitz;

	· die Laufzeit des Bewohnerpparkausweises darf sich nicht 

automatisch verlänggern;

	· die Zahl der ausggeggebenen Bewohnerpparkausweise 

muss zur Zahl der tatsächlichen Parkstände ppassen,, ggggf. 

sind Wartelisten zu führen

	· es sollte ggrundsätzlich nur ein Parkausweis jje Haushalt 

ausggeggeben werden.

•	 Die Kontrolle der Reggelunggen ist notwendig,g, bei ggrößeren 

Gebieten bzw. mehreren Stadtteilen sollte für hohe Effi-

zienz die diggitale Parkraumkontrolle umggesetzt werden.

https://www.klimaschutz-bewegt.de/parkraummanagement/kommunikations-set/
https://www.klimaschutz-bewegt.de/parkraummanagement/kommunikations-set/
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Fazit
Gehen Kommunen Parkraummanaggement an,, nutzen sie ein 

wirksames Mittel,, um Klimaschutz umzusetzen,, nachhaltigge 

Verkehre zu fördern und Lebensqqualität zu steiggern. Mit ppas-

senden Gebühren lässt sich eine Lenkunggswirkungg erzielen 

und das Parken so ordnen,, dass einerseits Parkpplätze von Per-

sonen,, die auf das Auto anggewiesen sind,, leicht aufzufinden 

sind,, aber auch die Dienstleistungg des Parkens im öffentlichen 

Raum durch die Nutzenden verggütet wird. Die aufggezeiggten 

Abschätzunggen helfen dabei,, eine Vorstellungg zu bekommen,, 

in welchen Größenordnunggen sich die Potenziale zur Deckungg 

der Kosten des Parkens beweggen.

Eine wirkliche Lenkunggswirkungg ist nur mit ambitionierten 

Gebührenniveaus zu realisieren. Hierfür ist ein stufenweises 

Vorggehen sinnvoll,, um Härten zu vermeiden und Widerstände 

zu reduzieren. Die Kommunen haben umfassende Mögglich-

keiten,, lokal die ppassenden Instrumente anzuwenden und zum 

gglobalen Erreichen der Klimaschutzziele beizutraggen. Dafür 

ggilt es,, Parkraummanaggement mit anggemessenen Gebühren 

in den Werkzeuggkasten einer integgrierten Verkehrspplanungg 

aufzunehmen.
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